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Gem. § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a Absätze 1, 2, 3 und 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) 
geändert worden ist i.V.m. § 23 der Fünfzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (15. 
CoBeLVO) 08.Januar 2021, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Januar 2021, i.V.m. § 2 der 
Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 
55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl. S. 341), erlässt die Stadtverwaltung 
Ludwigshafen am Rhein in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden folgende 

Aufhebung der Allgemeinverfügung  

Ausgangsbeschränkung und Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeeinrichtungen 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein ist nach den oben genannten Rechtsvorschriften zuständige Behörde und 
gibt bekannt: 
 

1. 

Die Allgemeinverfügung vom 29.01.2021 wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
 

2. 

Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 1 Absatz1 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG). Sie tritt ab sofort in Kraft. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe schriftlich, zur 
Niederschrift oder in elektronischer Form Widerspruch bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 
20, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  
 
Zur Niederschrift kann der Widerspruch bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses im Postgebäude, 
Rathausplatz 17, 4. Obergeschoss, Zimmer 46, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  
 
Bei der virtuellen Poststelle Stadt.Ludwigshafen@poststelle.rlp.de kann der Widerspruch per E-Mail erhoben 
werden, sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz 
versehen ist.  

  



Der Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat gemäß § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der Weinstraße, Robert-Stolz-Straße 20, 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise 
anordnen. Dieser Antrag ist schon vor Erlass einer Entscheidung des Stadtrechtsausschusses zulässig. Er 
wäre gegen die Stadt Ludwigshafen am Rhein, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, zu richten. Er müsste 
den Antragsteller und den Antragsgegner sowie den Streitgegenstand bezeichnen. Die zu einer Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben werden. Diese Allgemeinverfügung sollte in 
Abschrift beigefügt werden.  
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, 09.02.2021 
Bereich Öffentliche Ordnung 
 
gez.  
Graf 
Bereichsleiter 

 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 

 


